
                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Arbeitskreis Architektenrecht bietet eine praxisorientierte Hilfe für Architekten und 

Ingenieure zu spezifischen Rechtsfragen an. Aktuelle Problemstellungen werden in Kurzvorträgen 

juristisch aufbereitet und Lösungsmodelle mit den Teilnehmern diskutiert.  

 

Wir laden Sie ganz herzlich ein an der 3. Sitzung des Arbeitskreis Architektenrecht im Jahr 2011 

zu dem Thema  

 

„§ 648a BGB – Beratungspflicht des Architekten und eigenes Sicherungsrecht“ 

 

teilzunehmen. Die Veranstaltung findet statt am  

 

Dienstag, den 6. September 2011, Beginn 17:00 Uhr (Ende ca. 18:30 Uhr) 

Ort: Deutsche Bank, Bismarckplatz 1-3, 41061 Mönchengladbach 

 

 

und ist von der Architektenkammer Nordrhein-Westfalen anerkannt für Mitglieder der AKNW in 

den Fachrichtungen Architektur, Innenarchitektur, Landschaftsarchitektur und Stadtplanung mit 2 

Unterrichtsstunden zu 45 Min.  

 

Wenn Sie an dem Arbeitskreis teilnehmen möchten, können Sie sich telefonisch (02161-575340) 

oder per Fax (02161-5753424) anmelden. Die Teilnahme an dem Arbeitskreis ist kostenlos. 

 

 

 

 

 

Dr. Wolfram Siemens, LL.M. (USA) 

Rechtsanwalt 

Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht 

 


